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VERORDNUNG Leerstandsabgabe

Verordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaprun vom 10.12.2025 über die 
rückwirkende Aufhebung der Verordnung vom 29.04.2025 über die Ausschreibung einer 
Abgabe auf Wohnungsleerstände (Kommunalabgabe Wohnungsleerstand)

§ 1

Aufgrund § 1 Z. 2 und § 9 ff Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetz, 
LGBl 71 / 2022 iVm § 22 Salzburger Gemeindeordnung 2019, LGBl 9/2020 zuletzt geändert durch 
LGBl 6/2024 idgF wird verordnet:

Die Verordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Kaprun vom 29.04.2025 über die 
Ausschreibung einer Abgabe auf Wohnungsleerstände (Kommunalabgabe Wohnungsleerstand) wird 
mit 01.01.2023 aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem nach Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.

Für die Gemeindevertretung der Gemeinde Kaprun

Der Bürgermeister:

Domenik DAVID

Kundmachungsvermerk:

Ausgehängt am ………………….

Abgenommen am ………………….
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